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Thema

Kommunale Rolle bei der Umsetzung
des SGB II stärken
Plädoyer für kommenale Zuständigkeiten

■ Tina Hofmann und Thomas Niermann

Die Arbeitsvermittlung nach dem SGB II
muss aus verfassungsrechtlichen Gründen
neu geregelt werden. Diese Chance sollte
der Gesetzgeber nutzen, die Verantwor-
tung von Städten und Landkreisen zu
stärken und alle in einer Kommune täti-
gen Akteure der Sozial- und Wirtschafts-
politik einzubinden.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom Dezember 2007, mit dem
die Zusammenarbeit von Arbeitsagentu-
ren und Kommunen in den Arbeitsge-
meinschaften (ARGEN) für verfassungs-
widrig erklärt wurden, hatten der Staats-
sekretär im Bundesarbeitsministerium,
Detlef Scheele, und der Leiter der Bundes-
agentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise,
sofort eine »Lösung« parat: Bei der
Bundesagentur für Arbeit sollten eigene
Geschäftseinheiten zur Umsetzung des
SGB II – sogenannte kooperative Jobcen-
ter – eingerichtet werden. Das Zu-
sammenwirken von Arbeitsagentur und
Kommune wäre auf der Grundlage von
freiwilligen Vereinbarungen zu organisie-
ren.

Diese Vorschläge haben einen Entrüs -
tungssturm ausgelöst; beim Arbeitsmini-
sterium hagelte es kritische Stellungnah-
men aus Verbänden, ARGEN und Kom-
munen. Kernpunkt der Kritik: Das
Modell fußt auf einer getrennten Aufga-
benwahrnehmung von Kommunen und
Arbeitsagenturen mit der Folge, dass
Geld- und Sachleistungen auseinanderfal-
len. Freiwillige Vereinbarungen seien viel
zu vage, um eine einheitliche Hilfeleistung
sicherzustellen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband
hat dem Bundesarbeitsminister deshalb
empfohlen, seine Pläne für ein kooperati-
ves Jobcenter aufzugeben und den Weg
für eine alleinige kommunale Zuständig-
keit – entsprechend Zuständigkeit der
Optionskommunen – frei zu machen.
Das Herzstück der Hartz-Reform – »Hil-
fen aus einer Hand« – kann in alleiniger
kommunaler Zuständigkeit am besten er-

halten bleiben, weil die Leistungen zur
Eingliederung und zur Sicherung des Le-
bensunterhalts wie auch die psychosozia-
len Hilfen nicht von unterschiedlichen
Leistungsträgern erbracht werden. Un-
schlagbare Vorteile haben die Kommu-
nen auch mit den Möglichkeiten, die Ar-
beitsmarktpolitik mit weiteren kommu-
nalen Gestaltungsfeldern strategisch zu
verknüpfen. Dies gilt genauso für die Ju-
gendhilfe, Bildungsarbeit und Schulent-
wicklung wie für die regionale Wirt-
schaftsförderung und Infrastrukturent-
wicklung.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der
bundesweiten Wirkungsforschung zum
Systemvergleich zwischen ARGEN und
Optionskommunen (1) nutzen die Kom-
munen lokale Handlungsspielräume,
um die Arbeitsmarktpolitik mit der re-
gionalen Wirtschaftsförderung zu ver-
knüpfen und daraus Synergieeffekte zu
erzielen. Die Kommunen haben mehr
Kompetenz und Erfahrung in der Be-
treuung und Förderung von arbeits-
marktfernen Personengruppen wie sozi-
al benachteiligte Jugendliche, Woh-
nungslose oder Suchtkranke. Für diese
Personengruppen müssen sozialintegra-
tive Hilfen an den Schnittstellen anderer
Leistungsgesetze (z. B. SGB VIII, XII)
erschlossen werden, die in kommunaler
Umsetzungsverantwortung liegen. Of-
fenbar sind Langzeitarbeitslose und
schwer vermittelbare Personengruppe
mehr im Fokus der Kommunen als der
heutigen ARGEN, so erste Ergebnisse
der Wirkungsforschung. Die Kommu-
nen legen in der Ausrichtung ihrer Ge-
schäftspolitiken und Fördermaßnahmen
mehr Wert auf Angebote zur sozialen
Absicherung und Stabilisierung der
Langzeitarbeitslosen. Sie arbeiten
außerdem häufiger mit der kommuna-
len Kinder- und Jugendhilfe sowie freien
Trägern der Jugendhilfe zusammen, als
dies bei den ARGEN der Fall ist. Inso-
fern wird den Optionskommunen mit
den vorläufigen Ergebnissen der
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bundesweiten Wirkungsforschung ein
gutes Zwischenzeugnis ausgestellt.

Nach den Erfahrungen des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes gibt es ein
klares Plus für die Optionskommunen
auch bei den lokalen Handlungsspielräu-
men. Während die ARGEN die lokale
Ausgestaltung ihrer Arbeitsmarktpolitik
durch zentrale Vorgaben der Bundes-
agentur für Arbeit immer wieder stark
eingeschränkt sehen, nutzen die Kommu-
nen ihre Möglichkeiten, um lokal ange-
passte und zielgruppengenaue Förderan-
gebote zu entwickeln. Die überregionale
Arbeitsvermittlung, ein Aufgabengebiet,
in dem die Vorteile bei der Arbeitsagentur
liegen, spielt nur in einigen Regionen, vor
allen Dingen in Ostdeutschland, eine we-
sentliche Rolle. Dies sind alles wesentli-
che Gründe für kommunale Zuständig-
keiten nach dem SGB II.

Nach den Vorschlägen des Bundesar-
beitsministers sollen die ARGEN zu
»Zentren für Arbeit und Grundsiche-
rung« weiterentwickelt werden. Bund
und Kommunen würden per Bundesge-
setz verpflichtet, ihre Aufgaben nach dem
SGB II in diesen neuen Zentren wahrzu-
nehmen. Wie auch die ARGEN könnten
die neuen Zentren einheitlich Geldleis -
tungen auszahlen und Bescheide erlassen.
Sie würden aber über kein eigenes Perso-
nal verfügen, sondern auf die Mitarbei-
terinnen der Kommunen und der Bundes-
agentur für Arbeit zurückgreifen müssen.
Entscheidendes Gremium zur Koopera-
tion der beiden Behörden soll die Träger-
versammlung sein, in der insbesondere
das örtliche Arbeitsmarktprogramm ab-
gestimmt werden soll. Gemeinsam getrof-
fene Entscheidungen könnten aber jeder-
zeit von einem der beiden Partner zurük-
kgenommen werden; jeder Träger behält
ein »Letztentscheidungsrecht« über sei-
nen Aufgabenbereich. Außerdem ist vor-
gesehen, dass der Bund die Rechts- und
Fachaufsicht über die Trägerversamm-
lungen führt.

Kompromissmodell ist einer
Optionslösung nicht überlegen

Dass die neuen Zentren für Arbeit und
Grundscherung den Optionskommunen
überlegen sein werden, ist zweifelhaft.
Die einheitliche Annahme von Anträgen
und Leistungsbescheiden wie auch die ge-
plante gemeinsame Leistungserbringung

stellt sicherlich einen wesentlichen Fort-
schritt gegenüber dem Modell des koope-
rativen Jobcenters, nicht aber gegenüber
dem heutigen Optionsmodell dar.

Wie auch den ARGEN wird den Zen-
tren für Arbeit und Grundsicherung die
Auswahl und Entwicklung eines qualifi-
zierten Mitarbeiterstamms durch fehlen-
de Personalkompetenzen erheblich er-
schwert. Ein abgestimmtes Handeln
droht durch das »Letztentscheidungs-
recht« der beiden Behörden unterlaufen
zu werden.

Damit ist die kritische Anfrage begrün-
det, ob in Nachfolge der ARGEN lokal
handlungsfähige und leistungsstarke Or-
ganisationseinheiten entstehen werden.
Die Bundesländer, deren Zustimmung
eine neue SGB II-Struktur erforderlich ist,
akzeptieren die Vorschläge jedenfalls
noch nicht.

Perspektiven und Handlungs -
bedarfe für Optionskommunen

Entgegen der ursprünglichen Planun-
gen, die Zukunft der Optionskommunen
(auch) von den Ergebnissen der Wir-
kungsforschung zum Systemvergleich
zwischen ARGEN und Optionskommu-
nen abhängig zu machen, gibt es dem-
nach wohl grundlegende politische Wei-
chenstellungen, bevor der Endbericht der
Forscher vorliegt und bewertet werden
kann. In Zukunft wird es aller Voraus-
sicht nach auch keinen vom Gesetzgeber
initiierten Leistungswettbewerb der Mo-
delle mehr geben. Das gibt Anlass, auch
für die Optionskommunen Handlungsbe-
darfe und Ansätze für ihre Weiterentwick-
lung zu benennen.

Zentrale Herausforderung für die Op-
tionskommunen ist eine bessere indivi-
duelle Förderung. Vielen Optionskom-
munen fehlen qualifizierte und längerfri-
stig beschäftigte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die Verpflichtung, Einglie-
derungsvereinbarungen abzuschließen,
wird häufig nur formal erfüllt. Die fach-
liche und inhaltliche Unterstützung für

die Förderarbeit kommt vielerorts zu
kurz. Längerfristig aufgebaute zielgerich-
tete Förderungen gerade für benachteilig-
te Personengruppen müssen besser ent-
wickelt und die Zusammenarbeit von
freien Trägern und Kommunen in der
Förderpraxis verbessert werden. (2)

Die Planung und Umsetzung der loka-
len Arbeitsmarktpolitik ist auch als ge-
meinsame Gestaltungsaufgabe der Op-
tionskommunen, der lokalen Wirtschaft
und den Beteiligten des örtlichen Arbeits-
markts (insbesondere freie Wohlfahrts-
pflege, Vertretungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer) zu verstehen. Dafür soll-
ten sich die Kommunen stärker als bisher
um die vom Gesetzgeber vorgesehene ört-
liche Zusammenarbeit der Beteiligten be-
mühen. Ob ihnen im Vergleich zu den
ARGEN ein größerer Gestaltungsspiel-
raum in der lokalen Arbeitsmarktpolitik

erhalten bleibt, hängt von der bevorste-
henden Gesetzgebung zur Instrumenten-
reform ab. Geht es nach den Plänen des
Bundesarbeitsministeriums, werden die
Fördermöglichkeiten so stark auf das Re-
gelinstrumentarium des SGB III begrenzt,
dass eine gute Förderung gerade für ar-
beitsmarktferne Personen massiv behin-
dert ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Poli-
tik den Willen aufbringt, die Handlungs-
optionen für die örtliche Praxis zu
erweitern. Dafür müssen den Grundsi-
cherungsträgern die Möglichkeiten gege-
ben werden, eigens entwickelte Förderleis-
tungen umzusetzen.

Was aber, wenn Optionskommunen
einen flexibilisierten Instrumentenkoffer
missbrauchen würden, um sich von eige-
nen kommunalen Aufgaben zu entlasten
und sich am Eingliederungstitel des Bun-
des schadlos zu halten? Derartige Beden-
ken, die beispielsweise im Umfeld des
Bundesarbeitsministeriums geäußert
werden, sollten durchaus erwogen wer-
den, nachdem Kommunen mit der Ein-
führung des SGB II ihre Ausgaben in der
Jugendsozialarbeit zurückgefahren ha-
ben. Vieles spricht dafür, für bestimmte

»Die Politik muss die Handlungs -
optionen für die örtliche Praxis
erweitern«
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Förderleis tungen wie niedrigschwellige
Hilfen an der Schnittstelle zur Jugend-
oder Sozialhilfe anteilige Mitfinanzierun-
gen anderer Leistungsträger, beispiels-
weise des Jugend- bzw. Sozialamts, vor-
zusehen. Ein Beispiel hierfür ist die Rege-
lung zu den Aktivierungshilfen für
Jugendliche.

In der Debatte um eine Weiterentwick -
lung des SGB II wird von kommunaler
Seite häufig zu Recht gefordert, der »so-
zialintegrative Auftrag« des SGB II müs-
se gestärkt werden. Die Förderung im
SGB II sollte also nicht alleine auf eine
schnelle Vermittlung und Überwindung
der Hilfebedürftigkeit gerichtet werden,
sondern längerfristige und niedrigschwel-
lige Hilfen sollten auch arbeitsmarktferne
Personen unterstützen. Den Handlungs-
bedarf zeigt nicht zuletzt der SGB II-
Jahresbericht 2007 auf. (3) Darin doku-
mentiert die Bundesagentur für Arbeit
Defizite in der Förderung von Langzeitar-
beitslosen. Eine stärkere sozialintegrative
Ausrichtung des SGB II bedarf eines
 stärkeren finanziellen Engagements der
Kommunen, weil die psychosozialen
 Hilfen wie beispielsweise Schuldner- und
Suchtberatungsangebote bei einem ver-
stärkten Hilfeansatz mehr zum Einsatz
kommen und die Leistungen ergänzender
kommunaler Hilfesysteme wie der Sozial-

und Jugendhilfe einbezogen werden müs-
sten.

Im Verhältnis zwischen den Trägern
der Grundsicherung und freien Trägern
sollten die Vorgaben des § 17 SGB II stär-
ker Beachtung finden. Dieser sieht vor,
auf die vorhandenen Leistungen der
freien Träger zurückzugreifen. Dass freie
Träger vielerorts hochwertige und lokal
passgenaue Hilfen für Arbeitslose bereit-
stellen, ist nur ein Grund, diese Regelung
in der Praxis stärker zu nutzen. Es ergäbe
sich weiterhin die Möglichkeit für Kom-
munen, ihre eigene Auftraggeberrolle
stärker von der Leistungserbringung zu
trennen, um Doppelrollen und damit ein-
hergehende Interessengegensätze zu ver-
meiden. Der Deutsche Landkreistag emp-
fiehlt in einer aktuellen Publikation zur
Umsetzung der sozialen Leistungen nach
SGB II die »Abgrenzung von Aufgaben
und Zuständigkeiten für eine optimale
Ausgestaltung von Leistungsprozessen«.
(4) In der Publikation wird weiter ausge-
führt, die Kommunen stünden als Auf-
traggeber in der Verantwortung, die stra-
tegische Steuerung sozialer Leistungen zu
gewährleisten. Ausgespart wird bei diesen
Ausführungen der häufige Praxisfall, dass
die Kommunen sowohl Auftraggeber so-
zialer Aufgaben als auch Leistungserbrin-
ger sind. Aus der Doppelrolle heraus

kann es schwierig werden, eine klare und
konsequente Steuerung gegenüber den
Leistungserbringern in der eigenen Orga-
nisationseinheit wahrzunehmen und allen
Leistungserbringern gleichermaßen (fair)
gegenüberzutreten.

Fazit

Der Paritätische Wohlfahrtsverband
hat in der Debatte um die Neuorganisa-
tion der Strukturen nach dem SGB II gute
Gründe für kommunale Zuständigkeiten
geltend gemacht. Dass nach dem aktuel-
len politischen Diskussionsstand die 69
Optionskommunen fortbestehen können,
ist zumindest ein Teilerfolg.

Eine Grundgesetzänderung muss die
Zahl der Optionskommunen offen las-
sen, damit in Zukunft vielleicht über eine
weitergehende Kommunalisierung der
Hilfen für Arbeitslose neu entscheiden
wird. Das ist umso wichtiger, als die vor-
gesehenen Nachfolgeorganisationen der
ARGEN den Optionskommunen vermut-
lich keinesfalls überlegen sein werden.
Vielmehr gibt es zahlreiche Unwägbar-
keiten zu beseitigen, damit die strukturel-
len Voraussetzungen der neuen ARGEN
an die Vorteile der Optionskommunen
heranreichen werden.

Aber auch die bestehenden Options-
kommunen sind gefordert, ihren struktu-
rellen Vorsprung zu nutzen und ihre För-
derpraxis zu verbessern. Für einen stärke-
ren sozialintegrativen Ansatz nach dem
SGB II müssen die Kommunen außerdem
mehr finanzielle Ressourcen einbringen.
Und es bedarf neuer Spielregeln für ein fi-
nanzielles Fairplay von Bund und Kom-
munen in der Umsetzung von Eingliede-
rungsleistungen. ◆

Anmerkungen

(1) Siehe § 6 c SGB II.
(2) Siehe auch Heike Förster: Ausbil-
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SGB II – Sozialgesetzbuch Zweites
Buch, Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Jahresbericht 2007.

(4) Deutscher Landkreistag (Hg.): Leit -
linien zur Umsetzung der sozialen
Leistungen nach dem SGB II, Juni
2008.

Das Optionsmodell ist ein Feldversuch für die Betreuung von Arbeitslosen in
Deutschland. In 69 Kommunen sind für die Bezieher des ab Anfang 2005 bestehen-
den Arbeitslosengeldes II nicht die Bundesagentur für Arbeit und die Kommunen ge-
meinsam zuständig, sondern ausschließlich Städte oder Landkreise. Diese werden
auch als Optionskommunen bezeichnet. Das Modell ist Ergebnis eines Kompromis-
ses zwischen der rot-grünen Bundesregierung und der CDU/CSU-Opposition aus
dem Jahr 2004. Die Opposition hatte ursprünglich eine ausschließliche Zuständig-
keit der Kommunen in ganz Deutschland gefordert. Sie erhoffte sich dadurch mehr
Nähe zum Bürger und höheren Konkurrenzkampf zwischen den Kommunen um
den besten Erfolg und neue Modelle der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen. Als
Kompromiss mit dem Regierungsmodell der Arbeitsgemeinschaft wurde vereinbart,
dass 69 Kommunen (Anzahl der Mitglieder des Bundesrats) im Rahmen des Op-
tionsmodells die Gewährung des Arbeitslosengeldes II in eigener Zuständigkeit be-
arbeiten, um die Vor- und Nachteile dieses Modells in der Praxis zu testen und mit
den anderen Varianten der Zuständigkeit (Arbeitsgemeinschaft, getrennte Träger-
schaft) zu vergleichen. Das Optionsmodell wird nun seit 1. Januar 2005 befristet auf
sechs Jahre (bis 31. Dezember 2010) ausprobiert. Neu für die teilnehmenden Städte
und Gemeinden ist, dass sie sich nun auch um die Vermittlung von Arbeitslosen
kümmern. Bisher waren hierfür die örtlichen Agenturen für Arbeit zuständig. Für
das von den Kommunen ausgezahlte Arbeitslosengeld II und die Verwaltungskosten
kommt der Bund auf.
Quelle: Internet http://de.wikipedia.org

Was sind eigentlich Optionskommen?
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